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Editorial

Liebe Personalratin, lieber Personalrat,

erinnern Sie sich noch an die Corona-Pandemie? Was waren das
doch fiir verunsichernde Zeiten: Abstandsgebot, Impfungen, Mas-
ken, Quarantdne und GeschaftsschlieBungen. Heute, ein paar
Jahre spéter, ist die Pandemie Geschichte — was dann aber kam,
waren und sind Kriege, Krisen, Wirtschaftsflauten, wachsende Ge-
waltbereitschaft ... kurz: noch starker verunsichernde, noch sor-
genvollere Zeiten. Das betrifft uns alle, wir miissen da gemeinsam
durch!

Denn es gilt, weiterzumachen, zu arbeiten, unseren Anspruch an
uns, an unsere Gesellschaft, an die Demokratie hochzuhalten. Nur
so kommen wir wieder in sicherere Bahnen, nur so sind wir Vor-
bild, nur so halten wir unsere Gesellschaft zusammen. Wir sind alle
kleine Radchen im groBen System, aber ohne die kleinen Rédchen
[auft nichts. Wenn wir alle nur ein klein wenig Positives in die Welt
setzen, dann kénnen wir etwas verandern. Und das sollten wir
auch! Es geht schlieBlich um die Zukunft unserer Kinder — und die
soll sicher sein!

Etwas Erleichterung fiir einzelne Beschaftigte bringt zum Beispiel
der Tarifabschluss, den ich lhnen auf Seite 12 dieser Ausgabe dar-
stelle. Es geht zwar nur um Geld, aber auch finanzielle Sicherheit
ist im Jahr 2026 Gold wert.

Ich wiinsche Ihnen viel Freude bei der Lektiire — und bleiben Sie
positiv!

JUGna Marcetou

Chefredakteurin
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Probezeitkindigung

AKTUELLE URTEILE

Ohne ordnungsgemaBe Anhorung keine

Vor einer Kiindigung sind die Gleichstellungsbeauftragte und auch Sie als Personalrat zu beteiligen.
Ohne ordnungsgemaBe Beteiligung ist die Kiindigung unwirksam, so wie im hier vorgestellten Fall
des Bundesarbeitsgerichts (30.10.2025, Az. 2 AZR 177/24).

Der Fall: Eine Frau war seit dem 1.1.2023 als Sachgebietsleiterin
im Landesbetrieb StraBenwesen tatig. Vereinbart war eine 6-mo-
natige Probezeit (§ 2 Abs. 4 Tarifvertrag flir den 6ffentlichen Dienst
der Lander). Es wurden 2 Probezeitbeurteilungen erstellt. Am
21.4.2023 teilte der Vorgesetzte der Sachgebietsleiterin miindlich
mit, sie habe die Probezeit nicht bestanden. Der Personalrat wurde
unterrichtet und auch die Gleichstellungsbeauftragte, die jedoch
Verfahrensmangel rligte. Am 17.5.2023 erklarte der Arbeitgeber
die Probezeitkiindigung zum 30.6.2023. Die Frau erhob Kiindi-
gungsschutzklage, weil weder der Personalrat noch die Gleichstel-
lungsbeauftragte ordnungsgemaB angehdrt worden waren.

Kiindigung ist unwirksam

Das Urteil: Die Frau gewann. Die Kiindigung war zwar nicht un-
wirksam wegen einer Verletzung der Beteiligungsrechte der
Gleichstellungsbeauftragten. Ein Mangel im Beteiligungsverfah-
ren nach dem Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Mannern
im 6ffentlichen Dienst im Land Brandenburg gibt der Gleichstel-
lungsheauftragten Antrags-, Widerspruchs- und ggf. Klagerechte.
Allerdings war der Personalrat nicht wirksam angehért worden.
Denn im Geltungsbereich des brandenburgischen Personalvertre-

Entgelt | Lesezeit 1 Minute

tungsgesetzes setzt eine ordnungsgemaBe Unterrichtung des Per-
sonalrats grundsatzlich auch die Vorlage der Stellungnahme der
Gleichstellungsbeauftragten voraus. Diese hatte der Dienstherr
zum Zeitpunkt der Anhdrung noch nicht und konnte sie auch nicht
vorlegen. Also war das Anhérungsverfahren fehlerhaft.

=2 FAZIT
OrdnungsgemaBe Beteiligung ist Pflicht

Egal, ob Sie beim Bund oder in einem Bundesland arbei-
ten: Sie sind vor jeder Kiindigung zu beteiligen. Unter-
lasst Ihr Dienstherr dies oder fiihrt er die Anhérung man-
gelhaft durch, ist die Kiindigung unwirksam.

Sie und natiirlich auch Ihre Kollegen sollten daher immer
priifen, ob lhr Dienstherr alle Formalien eingehalten hat.
Denn ist das nicht der Fall, kann allein aus diesem Grund
der Arbeitsplatz gerettet werden. Auf die Stichhaltigkeit
des Kiindigungsgrundes kommt es dann gar nicht an.

Hauptstadtzulage fiir Uni-Beschaftigte in Berlin

Das Arbeitsgericht (ArbG) Berlin hat in 2 sogenannten Verbandsklage-Verfahren lber die Haupt-
stadtzulage entschieden. Diese steht nach dem geltenden Tarifvertrag (TV Hauptstadtzulage) so-
wohl den Beschaftigten des Landes Berlin als auch den Beschaftigten der Humboldt-Universitat
(HU) und der Freien Universitat (FU) zu (ArbG Berlin, 16.12.2025, Az. 22 Ca 4582/25 (HU) und Az. 22

Ca 4812/25 (FU)).

Der Fall: Bei der HU besteht ein mit den Gewerkschaften ver.di
(Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) und GEW (Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft) abgeschlossener Haustarifvertrag.
Darin ist die Geltung des Tarifvertrags fiir den offentlichen Dienst
der Lander (TV-L) und der den TV-L erganzenden Tarifvertrége in
der jeweils gliltigen Fassung fiir die Beschaftigten der Universitat
vereinbart (TV-L HU). Fiir die FU hat der Kommunale Arbeitgeber-
verband mit denselben Gewerkschaften einen entsprechenden
Tarifvertrag abgeschlossen (TV-L FU).

ver.di und GEW klagten nun auf Feststellung, dass der TV Haupt-
stadtzulage fiir die Beschaftigten dieser beiden Universitaten An-
wendung findet und dass sie auch die Hauptstadtzulage bekom-
men missten.

Die Entscheidung: Die Klager gewannen. Denn der TV-L wurde
von denselben Gewerkschaften und Dienstgebenden geschlossen.
Dabei wurde ausdriicklich vereinbart, dass der TV-L fiir das Land
Berlin gilt.

=2 FAZIT

Fordern Sie lhre Rechte ein

Setzen Sie sich immer genau mit lhrem Tarifvertrag aus-
einander. Ziehen Sie im Zweifel auch die Gewerkschaft
zurate und fordern Sie konsequent Ihre Rechte ein. Das
kann sich lohnen!
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ARBEITSRECHT

Mitbestimmung | Lesezeit 3 Minuten

Personalrat mit?

Arbeitszeiterfassung an Schulen - bestimmen Sie als

Alle Dienstgebenden in Deutschland miissen die Arbeitszeit ihrer Beschaftigten erfassen — das ist
seit dem Stechuhrbeschluss des Bundesarbeitsgerichts (BAG) klar. Aber was heiB3t das fiir Sie als
Personalrat genau, bestimmen Sie bei dem Zeitpunkt der Einfiihrung der Arbeitszeiterfassung mit?
Und wie steht es um die Mittel der Arbeitszeiterfassung, bestimmen Sie auch hier mit? Eine Ent-
scheidung hierzu kommt aus Bremen (Oberverwaltungsgericht Bremen, 7.1.2026, Az. 6 LP 165/25).

Zur Erlauterung: Der Stechuhrbeschluss des BAG

Die Verpflichtung zur Aufzeichnung der Arbeitszeit fiir Diensther-
ren folgt aus dem Stechuhrbeschluss. Der sogenannte Stechuhr-
beschluss des BAG vom 13.9.2022 verpflichtet zur Erfassung der
Arbeitszeit in Deutschland. Das Gericht entschied, dass Dienstge-
bende gesetzlich verpflichtet sind, ein System einzufiihren, um die
gesamte Arbeitszeit ihrer Beschaftigten zu erfassen.

Grundlage der Entscheidung ist eine Auslegung des Arbeitsschutz-
gesetzes, das Dienstgebende verpflichtet, geeignete MaBnahmen
zum Schutz der Gesundheit der Beschaftigten zu treffen. Nach
Auffassung des Gerichts gehdrt dazu auch die systematische Do-
kumentation der Arbeitszeit. Das BAG stlitzte sich dabei auf ein
Urteil des Européischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2019, das die
Mitgliedstaaten der Europaischen Union zur Einfiihrung entspre-
chender Regelungen verpflichtet.

Die Entscheidung hat klargestellt, dass die Pflicht zur Arbeitszeit-
erfassung bereits nach geltendem Recht besteht. Das Urteil starkt
inshesondere den Arbeitsschutz, da Hochstarbeitszeiten und Ru-
hezeiten besser kontrolliert werden kénnen. Dienstherren kdnnen
selbst entscheiden, mit welchem System sie die Arbeitszeit erfas-
sen, etwa digital oder analog.

Insgesamt hat der Beschluss groBe praktische Bedeutung fir
Dienststellen und Beschaftigte, da er die Transparenz der Arbeits-
zeiten erhoht und zur Einhaltung arbeitsrechtlicher Vorschriften
beitragt. Leider hat der deutsche Gesetzgeber das Arbeitszeitge-
setz immer noch nicht entsprechend angepasst.

Personalrat will die Arbeitszeitaufzeichnung gestalten

Der Fall: Der Personalrat Schulen hatte im Juli 2024 bei der Sena-
torin fiir Kinder und Bildung einen Initiativantrag zur Arbeitszeit-
erfassung an Schulen gestellt. Ab 1.2.2025 solle als Pilotprojekt
und ab Beginn des Schuljahres 2025/2026 an allen Schulen die
Arbeitszeit aller Beschéaftigten erfasst werden. In dem Antrag ging
man sogar noch weiter. Man schlug auch Regelungen iiber die zu
erfassenden Daten und die schrittweise technische Umsetzung der
Arbeitszeiterfassung sowie eine Verpflichtung zur Evaluierung vor.

Die Senatorin lehnte ab. Der Fall ging vor die Einigungsstelle, die
zugunsten des Personalrats entschied. Trotzdem folgte die Senato-
rin dem Spruch nicht und lehnte auch den Antrag des Personalrats
weiterhin ab. Der Personalrat klagte dann auf Feststellung, dass
der Beschluss der Einigungsstelle verbindlich ist.

Zeitpunkt nein, Mittel ja

Die Entscheidung: Der Zeitpunkt der Einfilhrung der Arbeitszeit-
erfassung unterliegt nicht der Mitbestimmung des Personalrats.
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Denn diese Verpflichtung ist bereits gesetzlich geregelt. Auch (iber
die Frage, mit welchen technischen Mitteln die Arbeitszeit erfasst
wird (z. B. in einer App auf dienstlichen iPads, in handisch gefihr-
ten Listen 0. A.), kann der Dienstherr allein entscheiden.

Die Entscheidung der Einigungsstelle ist dagegen verbindlich, so-
weit darin die schrittweise Einfihrung der Arbeitszeiterfassung,
die Art der zu erfassenden Daten und die Evaluierungspflicht gere-
geltist. In diesen Bereichen bestimmt der Personalrat dann wieder
mit.

INFO: Gesetzes- und
Tarifvorrang

Der Rahmen lhrer Mitbestimmung

Was das Gericht hier beschreibt, ist der Rahmen lhrer
Mitbestimmung. Soweit eine gesetzliche oder tarifver-
tragliche Regelung bestimmte Arbeitsbedingungen ab-
schlieBend regelt, geht diese Norm als héherrangige
Rechtsquelle vor und steht einem Mitbestimmungsrecht
entgegen. Auch Gesetze, die nur den Parteien eines Ta-
rifvertrags Abweichungen gestatten (tarifdispositives
Recht), sind geeignet, das Mitbestimmungsrecht auszu-
schlieBen.

Gesetzliche Regelungen, die ein Mitbestimmungsrecht
des Personalrats ausschlieBen, sind Gesetze im mate-
riellen Sinne. Dazu gehdren Rechtsverordnungen oder
Unfallverhiitungsvorschriften sowie gesetzesvertreten-
des Richterrecht.

=2 FAZIT

Bringen Sie als Personalrat sich auf jeden Fall
ein — zum Wobhle lhrer Kollegen

Auch wenn die Mitbestimmung hier zum Teil von Geset-
zes wegen und aufgrund des Tarifvorrangs ausgeschlos-
sen war, miissen Sie nicht verzagen. lhre Vorschlage als
Personalrat, Diskussionen zu einem Thema — das ist na-
tirlich immer méglich und kann durchaus zu guten Lé-
sungen fithren. Und auf diesem Wege wiirden Sie sich als
Personalratsgremium dann ja trotzdem im Sinne der Be-
legschaft einbringen.
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ARBEITSRECHT

Keine Entschadigung fiir abgelehnten AGG-Hopper

Wird ein Beschaftigter im Bewerbungsverfahren diskriminiert, steht ihm eine Entschadigung zu.
Das ist gut so und vom Gesetzgeber so vorgesehen. Anders aber ist dies bei Bewerbern, die das Sys-
tem nur ausnutzen wollen, sich also nur bewerben, um eine Entschadigung einzustreichen (Arbeits-

gericht (ArbG) Hamm, 23.1.2026, Az. 2 Ca 628/25).

INFO: AGG-Hopper

Scheinbewerbung als Geschaftsmodell

AGG-Hopper sind Personen, die sich auf eine ausge-
schriebene Stelle bewerben, ohne ein wirkliches Inte-
resse zu haben, diese Stelle auch tatsachlich zu erhalten.
lhr Ziel ist es, nach der (erwarteten) Absage Anspriiche
nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
geltend zu machen. Es geht ihnen nur um das Geld.

AGG-Hopping ist allerdings auch gefahrlich, da es sich
um einen Betrug zulasten des Dienstherrn handelt. Die
Rechtsanwaltskanzlei Noerr fiihrte friiher auch einmal
ein Verzeichnis iiber AGG-Hopper; das musste aber ein-
gestellt werden.

Der Fall: Anfang Marz 2025 veréffentlichte ein Unternehmen eine
Ausschreibung fir die Stelle eines Produktmanagers. Der Arbeit-
geber ist im Bereich der transformativen Bildung tatig, mit Akade-
mien in ganz Europa. Der Produktmanager verantwortet die ge-
samte technische Entwicklung fiir die Skalierung, Innovation und
den technischen Erfolg von Produkten. Zu den Aufgaben gehort
auch die Leitung und Entwicklung eines wachsenden Engineering-
Teams. Gesucht wurden Bewerber mit mehrjéhriger Erfahrung in
einer technischen Fiihrungsposition.

Es bewarb sich ein 50 Jahre alter schwerbehinderter Jurist mit
einem Grad der Behinderung (GdB) von 90. Er kann eine 18-jahri-
ge Berufserfahrung vorweisen. In der Vergangenheit hat er bereits
gegen unterschiedliche potenzielle Arbeitgeber bundesweit eine
Vielzahl von Entschadigungsprozessen wegen Nichtberticksichti-
gung bei seiner Stellenbewerbung gefiihrt.

Der Jurist bewarb sich, wurde abgelehnt und verklagte das Unter-
nehmen auf Zahlung einer Entschadigung in Hohe von mindestens
45.000 € wegen diskriminierender Nichtberiicksichtigung seiner
Bewerbung bei der Stellenbesetzung.

@ HINWEIS

Besondere Pflicht im 6ffentlichen Dienst

Denken Sie in Einstellungsverfahren immer auch an § 164
Abs. 1 SGB IX. Alle Arbeitgeber sind verpflichtet, zu prii-

fen, ob sie freie Arbeitsplatze mit schwerbehinderten
Menschen besetzen konnen. Dienststellen der offentli-
chen Arbeitgeber miissen die schwerbehinderten Bewer-
ber nach § 165 SGB IX einladen. Unterlassen sie dies, ist
das schon ein Indiz fiir eine Diskriminierung.

© MEINTIPP

Vorsicht ist immer noch die Mutter der
Porzellankiste

Der beste Schutz gegen AGG-Hopper ist eine diskrimi-

nierungsfreie Stellenanzeige. Achten Sie gemeinsam
mit Ihrem Dienstherrn darauf, dass Stellenausschreibun-
gen geschlechtsneutral sind, dass auf Worte wie ,jung”
oder ,gesund” verzichtet wird. Je weniger Angriffsflache
Dienststellenleitungen bieten, umso weniger Chancen
haben AGG-Hopper!

ArbG schmettert die Klage des schwerbehinderten
Bewerbers ab

Das Urteil: Das Unternehmen verteidigte sich damit, dass der Be-
werber ein ,AGG-Hopper” sei. Er stehe in einem unbefristeten
Arbeitsverhaltnis und betreibe ,bundesweit” Entschadigungs-
klagen als , Geschaftsmodell”. Allein vor dem ArbG Berlin fiihrte
er 13 Verfahren. Seine Bewerbung sei unzureichend und viel zu
allgemein gehalten gewesen. Das zeige, dass es ihm gar nicht um
die Stelle ging.

Das ArbG Hamm gab dem Unternehmen recht und wies die Klage
als unbegriindet ab. Zudem war die Bewerbung so gestaltet, dass
man an deren Ernsthaftigkeit zweifeln konnte. Nur ernsthafte Be-
werbungen aber konnen eine Entschadigung im Fall einer Diskri-
minierung nach sich ziehen. Nur so beabsichtigt es das AGG. Dem
Bewerber ist es nicht gelungen, eine Diskriminierung ausreichend
darzulegen, die Klage musste abgewiesen werden.

= FAZIT

AGG-Hopping ist schlicht und einfach nicht zu
tolerieren

Es ist gut, dass die Klage abgeschmettert wurde. Denn
AGG-Hopping ist ein reines Geschaftsmodell, es geht
nur ums Geld. AGG-Hopper wollen sich auf Kosten an-

derer bereichern. Das ist betriigerisches Handeln. Ganz
abgesehen davon, dass AGG-Hopping in meinen Augen
asozial ist. Solch ein Verhalten verhéhnt die wirklich dis-
kriminierten Menschen.

Sehen Sie als Personalrat daher im Einstellungsverfahren
immer genau hin, ob es sich wirklich um ernsthaft inte-
ressierte Bewerber handelt. Ist das nicht der Fall, kann
deren Einstellung gerne abgelehnt werden.
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SCHWERPUNKTTHEMA
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Nutzen Sie das Praventionsverfahren, um
schwerbehinderten Kollegen zu helfen

Schwerbehinderte Kollegen haben mehr Rechte als nicht behinderte Kollegen. Das ist auch gut so,
denn sie sind ja starker belastet. Beispielsweise genieBen die schwerbehinderten Kollegen einen
besonderen Kiindigungsschutz nach den §§ 168 ff. Sozialgesetzbuch (SGB) IX. Die Kiindigung eines
schwerbehinderten Mitarbeiters ist fiir Ihren Dienstherrn nicht ohne behordliche Zustimmung még-
lich. Bevor aber liberhaupt das Kiindigungsverfahren eingeleitet wird, verlangt das Gesetz das Pra-
ventionsverfahren. Zeigt sich im Rahmen des Arbeitsverhaltnisses eines schwerbehinderten Men-
schen eine Stoérung, sollen in diesem Verfahren mogliche MaBnahmen gepriift werden, um diese

Storung wieder zu beheben.

Praventionsverfahren nach § 167 Abs. 1 SGB IX

Geregelt ist das Praventionsverfahren in § 167 Abs. 1 SGB IX. Zeigt
sich im Arbeitsverhéltnis des Schwerbehinderten eine Stérung, die
zum Wegfall des Arbeitsplatzes flihren kann, ist das Praventions-
verfahren einzuleiten. Ein Praventionsverfahren ist durchzufiihren
fur schwerbehinderte Menschen und fiir die nach § 2 Abs. 3 SGB IX
gleichgestellten behinderten Menschen. Zur Vereinfachung spricht
dieser Beitrag von schwerbehinderten Menschen.

Stérungen konnen hier sein:

e eine personenbedingte Storung: Der Schwerbehinderte ist
dauerhaft erkrankt.

e eine verhaltensbedingte Stérung: Der Schwerbehinderte
kommt standig zu spat.

* eine betriebsbedingte Storung: Der Arbeitsplatz des
Schwerbehinderten soll abgebaut werden.

Das Verfahren fiihrt nicht der Dienstherr allein mit dem betroffe-
nen Kollegen durch. Hierzu sind zudem die Schwerbehinderten-
vertretung (SBV) zu laden, das Integrationsamt, Sie als Personalrat
und der Amtsarzt. Gemeinsam sollen Sie dann quasi am runden
Tisch beraten, wie Sie die Storung beheben kénnen, und im Ideal-
fall eine arbeitsplatzbewahrende Lésung finden. Zum Gesprach
kann auch die direkte Fihrungskraft geladen werden. Denn diese
kann meist naher aus dem Arbeitsalltag berichten als der Dienst-
herr selbst und sie kann auch konkretere Vorschlage zur Umgestal-
tung des Arbeitsplatzes machen. Soll z. B. der direkte Vorgesetzte
geladen werden, sollten Sie das grundsatzlich beflirworten und
offen dafiir sein. Es kann sich lohnen.

Losungen kdnnen z. B. sein:

e die Versetzung eines Mitarbeiters auf einen leidensgerechten
Arbeitsplatz

e den vorhandenen Arbeitsplatz leidensgerecht auszugestal-
ten:

= Anderung des Schichtmodus bzw. Herausnahme aus der
Schichtarbeit

= Wechsel von Voll- auf Teilzeit

= Kuren zur Wiederherstellung der Arbeitskraft

= verlangerte Pausenzeiten fir den Mitarbeiter

Diese Aufzahlung ist auf keinen Fall abschlieBend. Gehen Sie im-
mer vom Einzelfall aus und fragen Sie sich, was im ganz konkreten
Fall helfen konnte. Liegt es am Mitarbeiter persénlich — also z. B.
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bei dauerndem ,Zu-spat-Kommen" —, kann dies auch eine ,An-
sprache des Personalrats” sein. Ist der Mitarbeiter aber erkrankt
und kann deswegen vielleicht nicht so, wie er gern wiirde, muss
am Arbeitsplatz bzw. am konkreten Einsatz etwas geschehen.

@ HINWEIS

BEM ist ein anderes Verfahren

Ist ein Mitarbeiter innerhalb der letzten 12 Monate lén-
ger als 6 Wochen am Stiick oder durch haufige Erkran-
kungen arbeitsunfahig, muss Ihr Dienstherr ein betrieb-

liches Eingliederungsmanagement (BEM) durchfiihren.
Diese Verpflichtung nach § 167 Abs. 2 SGB IX gilt fiir alle
Mitarbeiter, egal, ob behindert oder nicht. Das Praven-
tionsverfahren muss dagegen nur bei schwerbehinderten
Mitarbeitern stattfinden. Fiir lhren Dienstherrn ist dies
ein Riesenunterschied.

Gibt es einen Termin fiir das Verfahren und werden Sie dazugeru-
fen, ist es wichtig, dass Sie sich vorher mit dem Mitarbeiter zusam-
mensetzen und sich die Sachlage von seiner Seite aus schildern
lassen. Machen Sie sich im Vorfeld eigene Gedanken, auf welchem
Arbeitsplatz der Kollege eingesetzt bzw. wie sein bestehender
Arbeitsplatz umgestaltet werden kénnte.

Der Vorteil: So kénnen Sie dem Dienstherrn Paroli bieten, wenn
er unniitze Vorschldge macht. Zudem Uberlassen Sie dann nicht
nur dem Dienstherrn das Feld, sondern kénnen aktiv am Verfahren
mitwirken und so fiir dessen Erfolg sorgen. Denn machen Sie sich
keine lllusionen, der Dienstherr will einen ,auffalligen” Mitarbei-
ter sicher nicht halten, sondern eher den Grundstein zur Kiindi-
gung legen.

Geben Sie sich aber nicht mit den Informationen lhres Kollegen
zufrieden. Denn vor dem Verfahren muss lhnen natiirlich auch Ihr
Dienstherr alle notwendigen Informationen zur Verfiigung stellen,
also dber das Vorliegen der Stérung, Fehlzeiten, Krankheitsge-
schichte ..., sonst kdnnen Sie am Verfahren nicht erfolgverspre-
chend teilnehmen. Das Verfahren ware eine Farce.

Handlungen und Kontrollpunkte festlegen

Im Gesprach sollten Sie dann schriftlich konkrete MaBnahmen
und einen Zeitpunkt festlegen, an dem der Erfolg der MaBnah-



men Uberpriift wird. Einer der Teilnehmenden — am besten nicht
der Mitarbeiter selbst — sollte das Gespréach protokollieren und
dann das Dokument an alle verteilen, entweder per E-Mail oder
per Kopie.

Ohne Erfolgskontrolle wiirde ich keine MaBnahme festschreiben,
denn sonst lauft der Mitarbeiter Gefahr, dass zwar etwas veran-
dert wird, aber ohne Nutzen fiir ihn. Es muss ganz klar sein, fiir wie
lange eine MaBnahme ausprobiert wird und dass bei Misserfolg
nachjustiert wird. Sonst konnte man das Praventionsverfahren
auch gleich lassen.

Praventionsverfahren als Wirksamkeitsvoraussetzung
fiir eine Kiindigung von Beschaftigten?

Obwohl das Gesetz vorgibt, dass der Dienstherr bei Vorliegen ei-
ner Stérung das Praventionsverfahren einleiten muss, ist es grund-
satzlich keine Wirksamkeitsvoraussetzung fiir eine Kiindigung. Der
Gesetzgeber hat das Verfahren unter das Kapitel , Sonstige Pflich-
ten des Arbeitgebers” (Kap. 3 SGB IX) und nicht unter das Kapi-
tel 4 ,Kiindigungsschutz” gefasst. Allein schon deswegen kann
das Préventionsverfahren nicht als Wirksamkeitsvoraussetzung fiir
eine Kiindigung gesehen werden.

Das heiB3t aber nicht, dass lhr Dienstherr das Praventionsverfah-
ren nun gleich vergessen konnte. Nein, denn vor jeder Kiindigung
ist eine Interessenabwagung durchzufihren. In deren Rahmen ist
auch zu prifen, ob es mildere Mittel als die Kiindigung gibt. Und
so ein milderes Mittel ist auch das Praventionsverfahren.

Greift lhr Dienstherr also gleich zur Kiindigung, wird er sich spa-
testens vor Gericht die Frage gefallen lassen miissen, warum er die
Mdglichkeit des Praventionsverfahrens nicht genutzt hat. Ohne
plausible Erklarung werden die Arbeitsrichter ein Minus aufseiten
des Dienstherrn vermerken.

Das kennen Sie als Personalrat ja bereits vom BEM, das ebenfalls
keine Wirksamkeitsvoraussetzung fiir eine Kiindigung ist.

© MEIN TIPP
Wer schreibt, der bleibt

Dokumentieren Sie immer, aus welchem Grund kein Pra-
ventionsverfahren stattgefunden hat (bzw. warum es ab-

gebrochen wurde). Denn kann der Dienstherr hier keine
plausible Erklarung liefern bzw. nicht darlegen, dass das
Praventionsverfahren iberfliissig gewesen ware, wird
das Minus auf seiner Seite natiirlich groBer. Was wiede-
rum ein groBes Plus fiir den Arbeitnehmer und die Un-
wirksamkeit der Kiindigung bedeuten kann.

Wann der Dienstherr auf das Praventionsverfahren
verzichten kann

Auch wenn es fiir Ihren Dienstherrn grundsatzlich besser ist, das
Préventionsverfahren durchzufiihren, da er diesen Punkt dann im
Rahmen der Interessenabwégung fiir sich verbuchen kann, gibt es
dennoch Falle, in denen er es nicht durchfiihren muss.

In diesem Zusammenhang ist eine Entscheidung des Bundes-
arbeitsgerichts (BAG) von Interesse. Das BAG hat namlich ge-
urteilt, dass ein Praventionsverfahren nur sein muss, wenn dies
im Rahmen der Kiindigung sinnvoll ist. Steht die Kiindigung im

SCHWERPUNKTTHEMA

Zusammenhang mit der Schwerbehinderung des Arbeitnehmers,
ist dies zu bejahen. Liegt aber ein Kiindigungsgrund vor, bei dem
ein solcher Zusammenhang gerade nicht besteht, etwa bei einer
betriebshedingten Kiindigung, gibt es fiir das Praventionsverfah-
ren nach § 167 SGB IX kein Bedarf (BAG, 7.12.2006, AZ. 2 AZR
182/06).

Der Dienstherr muss das Praventionsverfahren also bei der Kiindi-
gung schwerbehinderter Arbeitnehmer nicht zwingend durchfiih-
ren. Im Zweifel ist aber dazu zu raten, damit ihm das Unterlassen
bei der Interessenabwagung der Erforderlichkeit der Beendigung
des Arbeitsverhaltnisses nicht negativ angerechnet wird.

Zudem kann Ihr Dienstherr in der Probezeit auf das Préventions-
verfahren verzichten (BAG, 21.4.2016, Az. 8 AZR 402/14). Wah-
rend der Probezeit, die maximal 6 Monate betragen darf, kann lhr
Dienstherr mit kurzer Frist kiindigen. Das Kiindigungsschutzgesetz
gilt noch nicht, ebenso wenig der besondere Kiindigungsschutz fiir
Schwerbehinderte. Dem wiirde es zuwiderlaufen, wiirde man dem
Dienstherrn hier die Pflicht des Praventionsverfahrens auferlegen.

©®  MEIN TIPP

Organisieren Sie sich

Pflegen Sie eine gute Zusammenarbeit mit der SBV, um
optimale Losungen fiir die schwerbehinderten Kollegen
zu finden. Gemeinsam sind Sie starker und koénnen von
Ihrem Erfahrungsschatz profitieren.

Praventionsverfahren Schritt fiir Schritt durchfiihren

Gibt es ein Praventionsverfahren, sollte es in folgenden Schritten
erfolgen:

1. Der Dienstherr initiiert das Praventionsverfahren.
2. Einzuladen sind

= der Beschaftigte,

= Sie als Personalrat,

= die SBV und

= das Integrationsamt.

3. PraventionsmaBnahmen werden erdrtert.

4. PraventionsmaBnahmen werden festgelegt.

5. Das gesamte Gesprach wird protokolliert. Es wird ein Kon-
trollzeitpunkt vereinbart. Je nach Kontrollergebnis werden
weitere MaBnahmen getroffen.

Wird das Praventionsverfahren nicht durchgefiihrt oder das Ge-
sprach kurzfristig abgesagt, werden die Griinde hierflir ebenfalls
festgehalten.

=2 FAZIT

Inklusion ist die beste Pravention

Neben Pravention sollten Sie immer auch an die Inklusion

denken. Ob mit Handicap oder ohne, jeder Beschaftigte
ist ein vollwertiges Mitglied der Dienststelle. Wer das
verwirklicht, hat mehr fiir die Pravention getan als so
manches gesetzlich vorgeschriebene Verfahren. Mensch-
lichkeit und Kollegialitat wirken immer!
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WISSENSWERTES

Gesundheitsmanagement | Lesezeit 3 Minuten

Frithling/Sommer 2026 - zahlt Heuschnupfen als
Grund fiir eine Arbeitsunfahigkeit?

Viele Menschen leiden im Sommer und Friihling unter Heuschnupfen. Am liebsten wiirde man da
manchmal gar nicht rausgehen. Die Frage, die sich dabei stellt, ist, ob Heuschnupfen an sich schon

ein Grund fiir eine Arbeitsunfahigkeit (AU) ist.

Auf die Auswirkungen kommt es an

Nur weil man die Diagnose Heuschnupfen hat, ist man noch nicht
arbeitsunfahig. Es kommt vielmehr auf die Starke und Intensitét
der Symptome an. Hat man starke Atembeschwerden, sind die
Nasenschleimhaute stark geschwollen, tranen die Augen — dann
kann dies schon zu einer AU fiihren.

@ HINWEIS

Es kommt immer auf die Symptome an

Das vorher Gesagte gilt iibrigens fiir jede Allergie und
jedes chronische Leiden. Das Leiden an sich muss keine
AU begriinden, aber die Symptome kénnen dies. Der eine
Diabetiker z. B. kann topfit sein, ein anderer Diabetiker
kann wegen diabetischen FuBes schwer eingeschrankt
und nicht arbeitsfahig sein.

Nach dem Bundesarbeitsgericht sind Mitarbeitende arbeitsunfa-
hig, wenn ihr Zustand sie auBerstande setzt, die ihnen nach dem
Inhalt des Arbeitsvertrags obliegende Arbeit zu verrichten, oder
wenn sie die Arbeitsleistung nur unter der Gefahr erbringen kon-
nen, dass sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert (29.1.1992,
Az.5 AZR 37/91).

Das heiBt konkret: Wenn der Heuschnupfen des Einzelnen so stark
ist, dass er ihn vollig schachmatt setzt, liegt eine AU vor.

Was ist zu tun?

Das ,Gute” an Allergien ist, dass sie meist bekannt sind und man
so Vorsorge treffen kann. Haben Sie Kollegen mit einer Allergie auf
Bienenstiche, konnen diese ihren Notfallpen oder andere Medi-
kamente mitfiihren. Haben Mitarbeiter Heuschnupfen, dann kann
man z. B. vereinbaren, dass sie an besonders pollenstarken Tagen
im Homeoffice arbeiten, oder Liiftungszeiten vereinbaren, um die
Pollenlast im Biiro moglichst gering zu halten.

Gemeinsam konnen Sie zumindest ein wenig Abhilfe schaffen und
so die AU-Zeiten gering halten.

@ HINWEIS

Sprechen Sie miteinander!

Gerade bei Allergien ist es wichtig, dass auch die ande-
ren Bescheid wissen, um im Notfall eingreifen zu kénnen.
Sorgen Sie daher mit Ihrem Dienstherrn fiir eine offene
Kommunikationsstruktur. Jeder muss sich offenbaren
konnen, ohne Sanktionen fiirchten zu miissen.

8 PERSONALRAT AKTUELL

Denken Sie auch an das Gesundheitsmanagement in
der Dienststelle

Nehmen Sie das Thema Allergie in Ihr Gesundheitsmanagement
auf. Nur wenn alle Bescheid wissen, kann im Notfall entsprechend
eingegriffen werden. Zudem kdnnen dann in der Dienststelle auch
Allergiefaktoren reduziert werden, etwa

¢ Zimmerpflanzen,
e Teppiche,
¢ Haustiere, die mit in die Dienststelle gebracht werden.

Reagieren einige Kollegen allergisch auf Haustiere und Pflanzen,
dann miissen diese eben zu Hause bleiben.

9@ MEINTIPP

Veranstalten Sie Infotage

Um mehr Verstandnis fiir die betroffenen Kollegen zu
schaffen, konnten Sie in der Dienststelle Infotage veran-
stalten, z. B. eine Diabeteswoche. Ebenso kann die Kanti-
ne gesunde Kost anbieten, um die Mitarbeiter gesund zu
halten. So arbeiten alle Hand in Hand zusammen. Im End-
effekt starken Sie so das Miteinander in der Dienststelle.

Mitarbeiter ermahnen

Sprechen Sie auch mit der Belegschaft. Hat jemand eine Allergie,
Pusteln, geschwollene Augen — dann lacht niemand. Das wiirde
den Betroffenen verletzen und das gehért sich auch nicht. All-
ergien, Erkrankungen kénnen jeden von uns treffen — und dann
maochten wir ja auch nicht, dass jemand tiber uns lacht. In Deutsch-
land gibt es immerhin 12,2 Millionen Allergiker. Es ist also sehr
wahrscheinlich, dass auch einer lhrer Kollegen eine Allergie hat,
oder vielleicht sogar Sie selbst. Wir miissen uns mit dem Thema
auseinandersetzen.
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Machen wir uns das Leben gegenseitig doch
nicht unnétig schwer

In der Dienststelle sind wir alle Kollegen und miissen

auch jeden mindestens kollegial behandeln. Dazu gehort
es auch, iiber etwaige gesundheitliche Probleme infor-
miert zu sein und auf den Kollegen Riicksicht zu nehmen
und ihm eine helfende Hand zu reichen. Dafiir sollten Sie
sich als Personalrat in lhrer Dienststelle einsetzen! So
schaffen Sie ein gutes Betriebsklima.




Kollegen wird

Wann Gender-Hopping zur Karrierefalle fiir lhre

Das Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) ist seit dem 1.11.2024 in Kraft und mit ihm kommen erste, un-
erwartete rechtliche Fallstricke auf die Kolleginnen und Kollegen zu. Ein aktueller Beschluss des Ver-
waltungsgerichts (VG) Diisseldorf zeigt eindriicklich: Wer die neuen Méglichkeiten zur Anderung
des Geschlechtseintrags unbedacht oder gar missbrauchlich kommentiert, riskiert nicht nur den Be-
triebsfrieden, sondern auch die eigene Karriere (23.2.2026, Az. 2 L 134/26). Fiir Sie als Personalrite
ist es entscheidend, die Hintergriinde zu kennen, um richtig beraten zu kénnen.

Der Fall: Im Mittelpunkt des Falls steht eine Polizeibeamtin in
Nordrhein-Westfalen. Die Beamtin (damals noch mit méannlichem
Geschlechtseintrag) las im Februar 2025 einen Intranet-Artikel.
Darin ging es um eine Kollegin, die nach einer Anderung ihres
Geschlechtseintrags und unter Anwendung der Frauenférderung
befordert wurde. Daraufhin soll die Beamtin angekiindigt haben:
,Das mache ich auch.” Im Mai 2025 lieB die Person tatsachlich
ihren Geschlechtseintrag von ,mannlich” auf , weiblich” dndern.

Nach der Anderung machte sie im Kollegenkreis diverse AuBerun-
gen, die spater fiir den Dienstherrn zum Ziinglein an der Waage
wurden. Unter anderem sagte sie zu einer Kollegin: , Nachstes Jahr
bin ich wieder ein Mann, das ist doch klar.” Und: , Es knallt diesen
Monat bei den Beforderungen, spatestens bei der nachsten.”

Der Dienstherr nahm an, die Beamtin wolle sich durch eine miss-
brauchliche Inanspruchnahme des SBGG einen Vorteil bei der Be-
forderung ,erschleichen”. Er leitete ein Disziplinarverfahren ein
und schloss die Beamtin von der anstehenden Befdrderungsrunde
aus. Diese wehrte sich — und scheiterte vor Gericht.

Die Entscheidung: Das VG Diisseldorf hat den Eilantrag der Be-
amtin abgelehnt und die Auffassung des Dienstherrn bestatigt.

Zunachst stellte das Gericht klar, dass ein laufendes Disziplinar-
verfahren grundsatzlich ausreicht, um einen Beamten aus einem
Beforderungsverfahren auszuschlieBen. Ein solches Verfahren be-
griindet Zweifel an der charakterlichen Eignung. Der Dienstherr
wiirde sich widerspriichlich verhalten, wenn er jemanden befor-
dert, dessen dienstliches Verhalten er gleichzeitig untersucht.

Viel wichtiger sind aber die Ausfiihrungen zum konkreten Fall. Das
Gericht sah den Verdacht eines Dienstvergehens als absolut be-
griindet an. Ein VerstoB gegen die Pflicht zu achtungs- und ver-
trauenswiirdigem Verhalten (§ 34 Beamtenstatusgesetz) komme
gleich in mehrfacher Hinsicht in Betracht:

Das Gericht stellt klar, dass das SBGG kein Freifahrtschein ist. Es
setzt eine innere Tatsache voraus — namlich, dass die Geschlechts-
identitat nicht mit dem Geschlechtseintrag tbereinstimmt. Wer bei
der erforderlichen Versicherung gegeniiber dem Standesamt lligt,
um von der Frauenforderung zu profitieren, begeht eine Falsch-
aussage und missbraucht ein Gesetz, das dem Schutz einer Min-
derheit dient. Fiir einen Polizeibeamten, der die Rechtsordnung
reprasentiert, sei ein solches Verhalten untragbar.

Ein weiterer Aspekt ist fiir lhre Kolleginnen und Kollegen beson-
ders heikel. Das Gericht fiihrte aus, dass es auf einen tatsachlichen
Rechtsmissbrauch am Ende nicht ankommt. Allein die provokan-
ten AuBerungen im Kollegenkreis seien fiir sich genommen schon
eine Dienstpflichtverletzung. Die Ankiindigung, sich auf Kosten
anderer einen Vorteil zu erschleichen, store den Betriebsfrieden
erheblich und nachhaltig. Selbst wenn die Spriiche nur , locker ge-
meint” waren, wie der Anwalt der Beamtin argumentierte, seien
sie geeignet, Zweifel an der charakterlichen Eignung zu wecken.

1. Kommunikation ist alles

Raten Sie den Kolleginnen und Kollegen zu duBerster Sensibilitat.
Die Motive fiir eine Anderung des Geschlechtseintrags sind und
bleiben eine hochstpersonliche Angelegenheit. Wer aber im beruf-
lichen Umfeld den Eindruck erweckt, es ginge um karrieretakti-
sche Mandver, spielt mit dem Feuer.

2. Der Unterschied zwischen Recht und Rechtsmissbrauch

Machen Sie deutlich, dass das Recht auf Anderung des Ge-
schlechtseintrags unangetastet bleibt. Was der Dienstherr und das
Gericht hier sanktionieren, ist der glaubhafte Verdacht des Miss-
brauchs und die damit einhergehende Zerstrung von Vertrauen.

3. ,Lockere Spriiche” sind riskant

Die vielleicht wichtigste Lehre aus dem Beschluss ist, dass es im
Dienst keine harmlosen ,Scherze” (iber solche Themen gibt. Der
Verweis auf einen ,lockeren Spruch” wurde von der Gegenseite
und vom Gericht als Bestatigung der charakterlichen Eignungs-
zweifel gewertet.



WISSENSWERTES

TVGD | Lesezeit 3 Minuten

Urlaub 2026 — Wie steht es mit der
Urlaubsiibertragung und dem Resturlaub?

Es kommt nicht so selten vor, dass man seinen Jahresurlaub nicht im Kalenderjahr einbringen kann.
Was ist dann, verfallt dieser Urlaub? Nein, Beschaftigte im 6ffentlichen Dienst miissen ihren Urlaub
zwar grundsatzlich in dem Jahr nehmen, in dem er entstanden ist. Aber TV6D und Tarifvertrag fiir
den 6ffentlichen Dienst der Linder (TV-L) erlauben auch eine Ubertragung, in gewissen Grenzen.
Eine Ubertragung ist aus betrieblichen oder persénlichen Griinden méglich. In diesem Fall muss der
Urlaub bis 31. Marz bzw. am 31. Mai angetreten sein.

31. Marz oder 31. Mai — was gilt?
Urlaubsiibertragung bis zum 31. Marz

Urlaub kann auf das Folgejahr iibertragen werden, wenn drin-
gende betriebliche Griinde oder in der Person des Beschaftigten
liegende Griinde (z. B. Krankheit) einer Inanspruchnahme im Ur-
laubsjahr entgegenstanden (§ 7 Abs. 3 Bundesurlaubsgesetz, § 26
Abs. 2 TV6D bzw. TV-L). Im Fall einer Ubertragung muss der Urlaub
nach § 26 Abs. 2 TVOD bzw. TV-L bis zum 31. Marz des Folgejah-
res angetreten werden. ,Angetreten” heiBt: Es reicht, wenn der
Resturlaub am 31. Marz beginnt, er kann also in den April hin-
einreichen. Typische dienstliche oder personliche Griinde fir eine
Urlaubsiibertragung sind:

e hohe Arbeitsbelastung

e personelle Engpasse

e wichtige Projekte

e saisonale Spitzenzeiten

e Vorliegen wichtiger personlicher Griinde, etwa:

= Mutterschutz oder Elternzeit
= Pflege von Angehdrigen
= andere auBergewohnliche personliche Situationen

Urlaubsiibertragung bis zum 31. Mai ist Ausnahme

In besonderen Fallen ist nach § 26 Abs. 2 TVOD bzw. TV-L auch
eine Ubertragung des Urlaubsanspruchs bis zum 31. Mai méglich.
Dies aber nur, wenn der Beschéftigte den Urlaub aus dienstlichen
Griinden oder wegen Arbeitsunfahigkeit im Ubertragungszeitraum
bis zum 31. Marz nicht antreten kann.

9@ MEINTIPP

Denken Sie an Sonderregelungen
Nach § 24 Satz 2 MuSchG ist fiir Beschaftigte in Mutter-

schutz eine Ubertragung auf die Zeit nach den Schutz-
fristen bis zum Ende des nachsten Urlaubsjahres moglich.
Ahnlich § 17 Abs. 2 BEEG: Fiir Beschéftigte in Elternzeit
ist eine Ubertragung auf die Zeit nach der Elternzeit bis
zum Ende des néchsten Urlaubsjahrs maglich.

Hinweispflicht des Dienstherrn hinsichtlich des
Urlaubsverfalls

Der Urlaub verfallt allerdings nicht automatisch. Dienststellen-
leitungen miissen ihre Beschaftigten rechtzeitig schriftlich darauf
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hinweisen, dass der Urlaub bis zum 31. Dezember oder bis zum
Ende des Ubertragungszeitraums, also spétestens zum 31. Mai
des Folgejahres, in vollem Umfang genommen werden muss. Die
Dienststellenleitung muss auch darauf hinweisen, dass der Urlaub
ansonsten mit Ablauf des Urlaubsjahres oder des Ubertragungs-
zeitraums erlischt. Die Beweislast fiir die Erfiillung dieser Hinweis-
pflicht tragt die Dienststellenleitung. Das heiBt, sie muss

e zu Beginn des Kalenderjahres in Textform

¢ dem jeweiligen Arbeitnehmer individualisiert

e die Anzahl der ihm zustehenden Urlaubstage in diesem
Kalenderjahr mitteilen und

¢ ihn auffordern, den Jahresurlaub so rechtzeitig zu bean-
tragen, dass er ihn innerhalb des laufenden Urlaubsjahrs
nehmen kann, und

¢ ihn darauf hinweisen, dass der Urlaub bei nicht rechtzeitiger
Beantragung am Ende des Urlaubsjahrs verfallt, wenn er in
der Lage war, den Urlaub im Kalenderjahr zu nehmen.

Exkurs: Wenn Sie nicht heimreisen konnen

Wir leben in sehr schwierigen Zeit. Im Friihling etwa saBen wegen
des Golfkriegs viele Urlauber in Dubai fest und konnten die Heim-
reise nicht antreten. Was gilt dann arbeitsrechtlich?

Ein schuldhaftes Fehlverhalten liegt zwar nicht vor, es handelt sich
eher um hohere Gewalt. Sie haben die schreckliche Lage ja nicht
herbeigefiihrt. Eine Kiindigung, Abmahnung oder andere Sanktio-
nen hat das Ganze nicht zur Folge. Einen Lohnanspruch haben die
Beschaftigten aber auch nicht. Sie haben ja nicht gearbeitet. Auch
Annahmeverzugslohn gibt es nicht, denn die Beschaftigten sind ja
nicht arbeitsbereit.

Wichtig ist, dass Sie in solchen Fallen Ihren Dienstherrn so gut
es geht auf dem Laufenden halten. Er muss sich ja auch darauf
einstellen, was er in den kommenden Tagen an Vertretung organi-
sieren muss. Und vielleicht kann er lhnen sogar bei der Riickreise
helfen, wer weiB!
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Ein weites Feld

Urlaubsrecht ist und bleibt spannend und immer in Be-

wegung. Und ein weites Feld ist es auch. Von der Uber-
tragung bis hin zur Erkrankung im Urlaub — Problemfalle
gibt es viele. Aber Gott sei Dank auch (fast) immer gute
und fiir alle Seiten tragbare Losungen.




Losen Sie Konflikte und bewahren Sie so den
Betriebsfrieden

Wir leben in Zeiten, in denen die Sprache rauer wird, Entgleisungen zunehmen. Hier sollten wir
gegenhalten. In der Dienststelle konnen Sie zum Beispiel die nachfolgende Dienstvereinbarung zum
Konfliktmanagement schlieBen. Passen Sie diesen Formulierungsvorschlag an die Gegebenheiten in

lhrer Dienststelle an.

Dienstvereinbarung: Konflikte in der Dienststelle vermeiden /

|6sen (Konfliktmanagement)

§ 1 Zweck der Dienstvereinbarung und
Begriffshestimmung

Diese Dienstvereinbarung hat zum Ziel, Konflikte, Diskriminierung,
Mobbing und sexuelle Beldstigung zu verhindern sowie verbindliche
Ansprechpartner und Konfliktldsungsverfahren festzulegen. Dadurch
sollen die Arbeitsbedingungen fiir alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter verbessert sowie Motivation und Leistungsfahigkeit in einem
konstruktiven Arbeitsklima ermdglicht werden.

e Diskriminierung ist die sachgrundlose Ungleichbehandlung von
Beschaftigten, insbesondere wegen ihrer Rasse oder ihrer ethni-
schen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschau-
ung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identitat.
Gleichgiiltig ist, ob die Diskriminierung miindlich, schriftlich oder
durch sonstige Handlungen erfolgt.

e Unter Mobbing wird hier die systematische, fortgesetzte und ziel-
gerichtete Anfeindung von Beschaftigten verstanden.

e Sexuelle Belastigung ist ein unerwiinschtes sexuell bestimmtes
Verhalten, wozu auch unerwiinschte sexuelle Handlungen und
Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte korperliche Be-
rihrungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie unerwiinschtes
Zeigen und sichtbares Anbringen von pornografischen Darstellun-
gen gehoren.

§ 2 Geltungsbereich

Diese Dienstvereinbarung gilt fir alle Beschaftigten der Dienststelle.

§ 3 Pflichten des Dienstherrn

Der Dienstherr und seine Fiihrungskrafte sind verpflichtet, einzugreifen,
sobald ihnen entsprechende Konfliktsituationen bekannt werden. Auf
Waunsch des Betroffenen wird ein Mitglied des Personalrats hinzuge-
zogen.

Der Dienstherr wird seine Fiihrungskréfte an Schulungen bzw. Fort-
und WeiterbildungsmaBnahmen zum Konfliktmanagement teilnehmen
lassen. Die gleiche Pflicht besteht gegeniiber den Interessenvertretun-
gen in der Dienststelle, also dem Personalrat, der Gleichstellungsbeauf-
tragten und der Schwerbehindertenvertretung.

§ 4 Beschwerderecht

Betroffene haben das Recht und werden von der Dienststellenleitung
und dem Personalrat sogar ausdriicklich dazu aufgefordert, sich bei
Konflikten, Mobbing oder Diskriminierungen an eine Person ihres Ver-
trauens zu wenden. Nachteile diirfen ihnen dadurch nicht entstehen.

8§ 5 Rolle des Personalrats

Der Personalrat bestellt aus seiner Mitte 2 Mitglieder zum Konfliktbe-
rater, am besten je eines aus beiden Geschlechtern. Diese 2 Mitglieder
haben unter anderem die folgenden Aufgaben:

e Durchfiihrung von vorbeugenden MaBnahmen gegen Mobbing,
sexuelle Belastigung und Diskriminierung

e Angebot von regelmaBigen Sprechstunden und von Gesprachs-
terminen auf Anfrage von Beschaftigten

e Beratung und Unterstiitzung von Konfliktopfern bei der Lésung
ihrer Probleme, sofern die Konfliktopfer dies wiinschen

Machten Konfliktopfer die Hilfe des Personalrats als Konfliktberater in
Anspruch nehmen, geht dieser in folgenden Schritten vor:

e Es wird ein Gesprachstermin festgelegt und ein Arbeitsbiindnis
geschlossen.

e Die Themen des Konflikts werden festgelegt, die Einzelinteressen
werden herausgearbeitet.

e Verbindliche Lésungen werden festgelegt. AuBerdem wird be-
stimmt, wer bis wann was zum Ldsungsabschluss in die Wege
zu leiten hat. Die Umsetzung der Losung ist fortwahrend zu
kontrollieren.

§ 6 Vertraulichkeit

Uber die Informationen und Vorkommnisse, persénliche Daten und Ge-
sprache ist absolutes Stillschweigen zu wahren gegentiber Dritten, die
nicht am Verfahren beteiligt sind.

§ 7 Geltungsdauer, Kiindigungsfristen
Die Dienstvereinbarung tritt am Tag ihrer Unterzeichnung in Kraft.

Sie kann von beiden Seiten mit einer Frist von 3 Monaten schriftlich
gekiindigt werden, gilt dann aber bis zum Abschluss einer neuen
Dienstvereinbarung zu diesem Thema fort.

§ 8 Salvatorische Klausel

Sind einzelne Bestimmungen dieser Dienstvereinbarung unwirksam, so
bertihrt dies nicht die Wirksamkeit der tibrigen Bestimmungen dieser
Dienstvereinbarung.

Ort, Datum

Unterschriften

Zu finden unter unter Eingabe des Titels im Suchfeld g


http://www.adiuva.de

Dienstvereinbarung zur Vermeidung und Lösung von Konflikten in der Dienststelle (Konfliktmanagement)

§ 1 Zweck der Dienstvereinbarung und Begriffsbestimmung

Die Dienstvereinbarung hat zum Ziel, Konflikte, Diskriminierung, Mobbing und sexuelle Belästigung zu verhindern sowie verbindliche Ansprechpartner und Konfliktlösungsverfahren festzulegen. Dadurch sollen die Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbessert sowie Motivation und Leistungsfähigkeit in einem konstruktiven Arbeitsklima ermöglicht werden.

Diskriminierung ist die sachgrundlose Ungleichbehandlung von Beschäftigten, insbesondere wegen ihrer Rasse oder ihrer ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität. Gleichgültig ist, ob die Diskriminierung mündlich, schriftlich oder durch sonstige Handlungen erfolgt.

Unter Mobbing wird in dieser Dienstvereinbarung die systematische, fortgesetzte und zielgerichtete Anfeindung von Beschäftigten verstanden.

Sexuelle Belästigung ist ein unerwünschtes sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch unerwünschte sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von pornografischen Darstellungen gehören.

§ 2 Geltungsbereich

Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigten der Dienststelle.

§ 3 Pflichten des Dienstherrn

Der Dienstherr und seine Führungskräfte sind verpflichtet, einzugreifen, sobald ihnen entsprechende Konfliktsituationen bekannt werden. Auf Wunsch des Betroffenen wird ein Mitglied des Personalrats hinzugezogen. Der Dienstherr wird seine Führungskräfte an Schulungen bzw. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zum Konfliktmanagement teilnehmen lassen. Die gleiche Pflicht besteht gegenüber den Interessenvertretungen in der Dienststelle, also dem Personalrat, der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung.

§ 4 Beschwerderecht 

Betroffene haben das Recht, und werden von der Dienststellenleitung und dem Personalrat sogar ausdrücklich dazu aufgefordert, sich bei Konflikten, Mobbing oder Diskriminierungen an eine Person ihres Vertrauens zu wenden. Nachteile dürfen ihnen dadurch nicht entstehen.

§ 5 Rolle des Personalrats

Der Personalrat bestellt aus seiner Mitte 2 Mitglieder zum Konfliktberater, am besten je eines aus beiden Geschlechtern. Diese 2 Mitglieder haben unter anderem die folgenden Aufgaben:

· Durchführung von vorbeugenden Maßnahmen gegen Mobbing, sexuelle Belästigung und Diskriminierung 

· Angebot von regelmäßigen Sprechstunden und von Gesprächsterminen auf Anfrage von Beschäftigten 

· Beratung und Unterstützung von Konfliktopfern bei der Lösung ihrer Probleme, sofern die Konfliktopfer dies wünschen 

Möchten Konfliktopfer die Hilfe des Personalrats als Konfliktberater in Anspruch nehmen, geht dieser in folgenden Schritten vor:

· Es wird ein Gesprächstermin festgelegt und ein Arbeitsbündnis geschlossen.

· Die Themen des Konflikts werden festgelegt, die Einzelinteressen werden herausgearbeitet.

· Verbindliche Lösungen werden festgelegt. Außerdem wird bestimmt, wer bis wann was zum Lösungsabschluss in die Wege zu leiten hat. Die Umsetzung der Lösung ist zu kontrollieren.

§ 6 Vertraulichkeit

Über die Informationen und Vorkommnisse, persönliche Daten und Gespräche ist absolutes Stillschweigen zu wahren gegenüber Dritten, die nicht am Verfahren beteiligt sind.

§ 7 Geltungsdauer, Kündigungsfristen

Die Dienstvereinbarung tritt am … in Kraft. Sie kann mit einer Frist von 3 Monaten schriftlich gekündigt werden, gilt dann aber bis zum Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung zu diesem Thema fort.

§ 8 Salvatorische Klausel

Sind einzelne Bestimmungen dieser Dienstvereinbarung unwirksam, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Dienstvereinbarung.

Ort, Datum 

Unterschriften
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HATTEN SIE'S GEWUSST?

Tarifvertrag | Lesezeit 2 Minuten

In Baden-Wiirttemberg und Schleswig-Holstein wurden fiir Beschéftigte des
offentlichen Personennahverkehrs (OPNV) Tarifabschliisse erzielt. Sie bringen

hoéhere Zuschldge und bessere Arbeitszeiten.

In Baden-Wiirttemberg sind die Hauptergebnisse der Einigung im
Wesentlichen:

e Der Nachtzuschlag steigt auf 25 %.

e Die Zeitspanne fiir Samstagszuschlage wird ab Juni 2026
ausgeweitet. Zugleich steigt der Samstagszuschlag schritt-
weise bis 2028 auf 20 %.

e Alle Zuschlage werden bis 2029 stufenweise erhoht. Die Be-
zahlung von Uberstunden wird bis zum Jahr 2030 in 2 Stufen
verbessert.

e Ab 2029 sind tariflich 10,5 Stunden Mindestruhezeit verein-
bart.

Das sind die Eckpunkte des Tarifergebnisses in Schleswig-Holstein:

* Die Jahressonderzahlung wird in 6 Schritten verdoppelt.
2026 und 2027 gibt es 1.800 €, 2028 2.000 €, 2029 2.200 €,
2030 2.400 € und 2031 2.600 €.

Baden-Wiurttemberg und Schleswig-Holstein
erzielen erste Tarifeinigung im OPNV

e Zuschlage werden ab dem
1.7.2026 entsprechend der
jeweiligen Entgeltgruppe und
-stufe gezahlt und zuséatzlich ab
dem 1.7.2029 mindestens nach
Stufe 2 der jeweiligen Entgelt-
gruppe. Die Einspringpramie fiir
kurzfristige Dienstplandnderun-
gen betragt bei bis zu 5 Stunden
Einspringen 10 € und bei mehr als
5 Stunden 20 € pro Dienst.

e Zuschlage fiir geteilte Dienste werden in
3 Schritten verdoppelt: ab 1.7.2026 7 €, ab
1.7.2027 8 € und ab 1.7.2028 9 €. Vermdgenswirk-
same Leistungen werden von 17 auf 20 € erhoht.

Das sind doch Ergebnisse, die sich sehen lassen konnen!

Service-Tipp:
Expertensprechstunde

Sie haben Fragen an die Redaktion?

Chefredakteurin Maria Markatou steht
lhnen fiir inhaltliche Fragen rund um lhre
Personalratsarbeit zur Verfligung.

Stellen Sie Ihre Frage einfach
per E-Mail an markatou@mitbestimmung-heute.de

AKTUELLES URTEIL
AU im Ehrenamt

Das lesen Sie AMTSFUHRUNG
in der nachsten Zukunftsplanung des PR
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